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Erwagungsgrund 20 - Kein Einfluss auf die Unabhangigkeit der Justiz

1 Diese Verordnung gilt zwar unter anderem fur die Tatigkeiten der Gerichte und anderer
Justizbehodrden, doch kénnte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten festgelegt werden, wie
die Verarbeitungsvorgange und Verarbeitungsverfahren bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch Gerichte und andere Justizbehdrden im Einzelnen auszusehen haben. 2 Damit die
Unabhangigkeit der Justiz bei der Ausubung ihrer gerichtlichen Aufgaben einschlieBlich ihrer
Beschlussfassung unangetastet bleibt, sollten die Aufsichtsbehdrden nicht flr die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tatigkeit zustandig sein. 3 Mit
der Aufsicht Uber diese Datenverarbeitungsvorgange sollten besondere Stellen im Justizsystem des
Mitgliedstaats betraut werden kénnen, die insbesondere die Einhaltung der Vorschriften dieser
Verordnung sicherstellen, Richter und Staatsanwalte besser fur ihre Pflichten aus dieser Verordnung
sensibilisieren und Beschwerden in Bezug auf derartige Datenverarbeitungsvorgange bearbeiten
sollten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr020 Gedruckt 24.03.2026 14:12


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr019
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr021

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 20 - Kein Einfluss auf die Unabhängigkeit der Justiz



